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Gesetzesbestimmungen 
 
 

ABGB 
 
Vorkehrungen vor Einantwortung der Erbschaft: 
a) Verwaltung 
 
§ 810. (1) Der Erbe, der bei Antretung der Erbschaft sein Erbrecht hinreichend 
ausweist, hat das Recht, das Verlassenschaftsvermögen zu benützen, zu verwalten 
und die Verlassenschaft zu vertreten, solange das Verlassenschaftsgericht nichts 
anderes anordnet. Trifft dies auf mehrere Personen zu, so üben sie dieses Recht 
gemeinsam aus, soweit sie nichts anderes vereinbaren. 

(2) Verwaltungs- und Vertretungshandlungen vor Abgabe von Erbantrittserklärungen 
zur gesamten Verlassenschaft sowie alle Veräußerungen von Gegenständen aus 
dem Verlassenschaftsvermögen bedürfen der Genehmigung des 
Verlassenschaftsgerichts, wenn sie nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb 
gehören. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Handlung für die 
Verlassenschaft offenbar nachteilig wäre. 

(3) Ist nach der Aktenlage die Errichtung eines Inventars zu erwarten, so dürfen 
Vermögensgegenstände, deren Veräußerung nicht zum ordentlichen 
Wirtschaftsbetrieb gehört, erst veräußert werden, nachdem sie in ein Inventar 
(Teilinventar) aufgenommen worden sind. 
 
§ 1022. In der Regel wird die Vollmacht sowohl durch den Tod des Gewaltgebers als 
des Gewalthabers aufgehoben. Lässt sich aber das angefangene Geschäft ohne 
offenbaren Nachtheil der Erben nicht unterbrechen, oder erstreckt sich die Vollmacht 
selbst auf den Sterbfalle des Gewaltgebers; so hat der Gewalthaber das Recht und 
die Pflicht, das Geschäft zu vollenden. 
 
§ 1025. Wird die Vollmacht durch Widerruf, Aufkündung, oder durch den Tod des 
Gewaltgebers oder Gewalthabers aufgehoben; so müssen doch die Geschäfte, 
welche keinen Aufschub leiden, so lange fortgesetzt werden, bis von dem 
Machtgeber oder dessen Erben eine andere Verfügung getroffen worden ist, oder 
füglich getroffen werden konnte. 
 
 

AußStrG 
 
Todesfallaufnahme 
 
§ 145. (1) Der Gerichtskommissär (§ 2 GKoärG) hat die Todesfallaufnahme zu 
errichten. Dazu hat er alle Umstände zu erheben, die für die 
Verlassenschaftsabhandlung und allfällige pflegschaftsgerichtliche Maßnahmen 
erforderlich sind. 

(2) Die Todesfallaufnahme hat zu umfassen: 
1. Vor- und Familiennamen, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Beschäftigung, 

Tag und Ort der Geburt und des Todes des Verstorbenen, seinen letzten 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort und alle übrigen für die 
Zuständigkeit erheblichen Umstände; 
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2. das hinterlassene Vermögen samt Rechten und Verbindlichkeiten; 
3. die Begräbniskosten und die Person, die sie allenfalls vorgestreckt hat; 
4. die Urkunden über letztwillige Anordnungen (Testamente, Kodizille) und deren 

Widerruf, Vermächtnis-, Erb- und Pflichtteilsverträge, Erb- und 
Pflichtteilsverzichtsverträge und deren Aufhebung sowie den Vor- und 
Familiennamen und die Anschrift der Zeugen mündlicher letztwilliger 
Verfügungen; 

5. Vor- und Familiennamen, Anschrift und Tag der Geburt der gesetzlichen und 
der auf Grund einer letztwilligen Verfügung berufenen Erben; 

6. Vor- und Familiennamen, Anschrift und Tag der Geburt derjenigen, deren 
gesetzlicher Vertreter der Verstorbene war. 

(3) Der Wert des hinterlassenen Vermögens ist auf einfache Weise, insbesondere 
durch Befragung von Auskunftspersonen, und ohne weitwendige Erhebungen, 
tunlichst ohne Beiziehung eines Sachverständigen, zu ermitteln. 
 
Erhebungen 
 
§ 146. (1) Der Gerichtskommissär kann zum Zweck der Erhebungen die Wohnung, 
das Geschäftslokal und Schrankfächer des Verstorbenen, seine Schränke und 
sonstigen Behältnisse schonend öffnen. Dazu sind zwei volljährige Personen, 
vorzugsweise Angehörige, Mitbewohner oder Nachbarn des Verstorbenen, als 
Vertrauenspersonen beizuziehen; diese sind zur Hilfeleistung verpflichtet. 

(2) Findet der Gerichtskommissär Fremdgelder, Kassenschlüssel, Schriftstücke oder 
Akten, die sich auf die Tätigkeit des Verstorbenen im öffentlichen Dienst beziehen, 
so hat er diese ohne nähere Einsicht sicherzustellen und der Dienstbehörde zu 
übergeben. 

(3) Der Gerichtskommissär hat den Tod von Personen, die aus öffentlichen Kassen 
fortlaufende Zahlungen erhalten haben, der auszahlenden Stelle unverzüglich zu 
melden, wenn diese nicht schon offenkundig Kenntnis davon hat. 

(4) Unterlag der Verstorbene einem Amts- oder Berufsgeheimnis, so ist der 
Gerichtskommissär verpflichtet, alles zu unterlassen, was die dadurch geschützten 
Geheimhaltungsinteressen beeinträchtigen oder gefährden könnte. 
 
Sicherung der Verlassenschaft 
 
§ 147. (1) Besteht die Gefahr, dass Vermögensbestandteile der 
Verlassenschaftsabhandlung entzogen werden, oder sind die vermutlichen Erben, 
nahen Angehörigen oder Mitbewohner zur Verwahrung nicht fähig oder doch nicht 
bereit, so hat der Gerichtskommissär die Verlassenschaft auf geeignete Weise zu 
sichern. 

(2) Als Sicherungsmaßnahme kommt neben dem Versperren insbesondere die 
Versiegelung der Verlassenschaft oder ihre Verwahrung beim Gerichtskommissär 
oder einem Verwahrer in Betracht. Die Kosten der Sicherung hat die Verlassenschaft 
zu tragen. 

(3) Dritte Personen, insbesondere Angehörige und Mitbewohner des Verstorbenen, 
haben, auch wenn sie die Verlassenschaft verwahren, jede Verfügung über sie zu 
unterlassen. 
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Freigabe 
 
§ 148. (1) Der Gerichtskommissär kann - ungeachtet allfälliger Maßnahmen zur 
Sicherung der Verlassenschaft - die zur Berichtigung der Kosten eines einfachen 
Begräbnisses erforderlichen Beträge ausfolgen oder freigeben. 

(2) Ist unbestritten oder durch unbedenkliche Urkunden erwiesen, dass einem Dritten 
an Gegenständen, die anscheinend zur Verlassenschaft zählen, ein Recht zusteht, 
so kann er dieses auch während des Verlassenschaftsverfahrens ausüben. 
 
Sperren 
 
§ 149. Sofern die Rechtsgrundlagen eines Vertrages zwischen einem Kreditinstitut 
und dem Verstorbenen vorsehen, dass nach dessen Tod hinsichtlich bestimmter 
Verfügungen, insbesondere Kontoauszahlungen oder Zutritt zu einem Schrankfach, 
eine Sperre eintritt, kann der Gerichtskommissär die Freigabe (§ 148) erklären; diese 
Erklärung bedarf keiner Genehmigung des Gerichtes. 
 
Ausfolgungsverfahren 
 
§ 150. Ist über das im Inland gelegene bewegliche Vermögen nicht abzuhandeln 
(§ 106 JN), so hat es das Gericht auf Antrag einer Person, die auf Grund einer 
Erklärung der Heimatbehörde des Verstorbenen oder der Behörde des Staates, in 
dem der Verstorbene seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte, zur Übernahme 
berechtigt ist, mit Beschluss auszufolgen. 
 
Übermittlung und Übernahme letztwilliger Verfügungen 
 
§ 151. Wer vom Tod einer Person erfährt, deren Urkunden über letztwillige 
Anordnungen (Testamente, Kodizille) und deren Widerruf, Vermächtnis-, Erb- und 
Pflichtteilsverträge, Erb- und Pflichtteilsverzichtsverträge und deren Aufhebung sowie 
Aufzeichnungen über eine mündliche Erklärung des letzten Willens sich bei ihm 
befinden, ist verpflichtet, diese Urkunden unverzüglich dem Gerichtskommissär zu 
übermitteln, selbst wenn das Geschäft seiner Ansicht nach unwirksam, 
gegenstandslos oder widerrufen sein sollte. 
 
§ 152. (1) Der Gerichtskommissär hat Urkunden über letztwillige Anordnungen 
(Testamente, Kodizille) und deren Widerruf, Vermächtnis-, Erb- und 
Pflichtteilsverträge, Erb- und Pflichtteilsverzichtsverträge und deren Aufhebung oder 
sonstige Erklärungen auf den Todesfall zu übernehmen und in einem 
Übernahmeprotokoll alle für die Beurteilung der Echtheit und Gültigkeit allenfalls 
bedeutenden Umstände, wie etwa, ob das Schriftstück verschlossen war und ob ihm 
äußere Mängel anhafteten, anzuführen. 

(2) Eine beglaubigte Abschrift der Urkunde ist zum Verlassenschaftsakt zu nehmen. 
Der Tag der Aufnahme in den Akt ist auf der Abschrift zu vermerken. Den Parteien 
und jenen, die nach der Aktenlage auf Grund des Gesetzes zur Erbfolge berufen 
wären, sind unbeglaubigte Abschriften zuzustellen. 

(3) Die Urschrift ist bei Gericht zu verwahren, soweit sich aus § 111 Abs. 2 NO nichts 
anderes ergibt. 

(4) Wird das Vorliegen einer mündlichen Erklärung des letzten Willens behauptet, so 
hat der Gerichtskommissär die Zeugen über den Inhalt der Erklärung und über die 
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Umstände, von denen ihre Gültigkeit abhängt, zu befragen und dies im 
Übernahmeprotokoll anzuführen. 
 
Unterbleiben der Abhandlung 
 
§ 153. (1) Sind Aktiven der Verlassenschaft nicht vorhanden oder übersteigen sie 
nicht den Wert von 4 000 Euro und sind keine Eintragungen in die öffentlichen 
Bücher erforderlich, so unterbleibt die Abhandlung, wenn kein Antrag auf Fortsetzung 
des Verlassenschaftsverfahrens gestellt wird. Einer Verständigung bedarf es nicht. 

(2) Auf Antrag hat das Gericht denjenigen, deren Anspruch nach der Aktenlage 
bescheinigt ist, die Ermächtigung zu erteilen, das Verlassenschaftsvermögen ganz 
oder zu bestimmten Teilen zu übernehmen, dazu gehörende Rechte geltend zu 
machen oder aufzugeben, über erhaltene Leistungen rechtswirksam zu quittieren 
und Löschungserklärungen auszustellen. 
 
Überlassung an Zahlungs statt 
 
§ 154. (1) Das Gericht hat die Aktiven einer überschuldeten Verlassenschaft auf 
Antrag den Gläubigern zu überlassen, wenn nicht schon eine unbedingte 
Erbantrittserklärung oder ein Antrag auf Überlassung als erblos vorliegt und kein 
Verlassenschaftsinsolvenzverfahren eröffnet wurde. 

(2) Das Vermögen ist zu verteilen: 
1. zunächst in sinngemäßer Anwendung der §§ 46 und 47 IO; 
2. sodann an den Sachwalter des Verstorbenen, soweit ihm für das letzte Jahr 

Beträge zuerkannt wurden; 
3. schließlich an alle übrigen Gläubiger, jeweils im Verhältnis der Höhe ihrer 

unbestrittenen oder durch unbedenkliche Urkunden bescheinigten 
Forderungen. 

 
§ 155. (1) Übersteigt der Wert der Aktiven voraussichtlich 4 000 Euro, so hat der 
Gerichtskommissär vor der Überlassung an Zahlungs statt die aktenkundigen 
Gläubiger und jene aktenkundigen Personen, die als Erben oder Noterben in Frage 
kommen, zu verständigen, soweit deren Aufenthalt bekannt ist, und ihnen 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(2) Übersteigt der Wert der Aktiven voraussichtlich 20 000 Euro, so sind die 
Verlassenschaftsgläubiger einzuberufen (§ 174). 

(3) Der Beschluss auf Überlassung an Zahlungs statt hat zu enthalten: 
1. die Gegenstände, die übergeben werden; 
2. Vor- und Familiennamen sowie Anschrift der Personen, denen die 

Gegenstände an Zahlungs statt überlassen werden; 
3. welche Forderungen dadurch berichtigt werden sollen; 
4. allenfalls zur bücherlichen Durchführung erforderliche sonstige Angaben. 

 
Vertretungsvorsorge 
 
§ 156. (1) Zur Durchführung der Abhandlung hat das Verlassenschaftsgericht über 
die Bestellung von Kuratoren in den Fällen des § 5 Abs. 2 Z 1 lit. a und Z 2 lit. a 
sowie für die Verlassenschaft von Amts wegen oder auf Antrag zu entscheiden. Ist 
der Aufenthalt bekannter Erben oder Noterben unbekannt, so hat das 
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Verlassenschaftsgericht für sie einen Kurator im Sinne des § 5 Abs. 2 Z 2 lit. b zu 
bestellen. 

(2) Ist die Bestellung eines Verlassenschaftskurators erforderlich und hat der 
Verstorbene in seinem letzten Willen eine Person zur Vertretung der Verlassenschaft 
bestimmt, so ist diese tunlichst zum Verlassenschaftskurator zu bestellen. 

(3) Bedarf ein Minderjähriger oder sonst Pflegebefohlener eines gesetzlichen 
Vertreters, so ist für dessen Bestellung durch das Pflegschaftsgericht zu sorgen. 
 
Erbantrittserklärung 
 
§ 157. (1) Der Gerichtskommissär hat die nach der Aktenlage als Erben in Frage 
kommenden Personen nachweislich aufzufordern, zu erklären, ob und wie sie die 
Erbschaft antreten oder ob sie diese ausschlagen wollen. Die Aufforderung hat einen 
Hinweis auf die Rechtsfolgen des Abs. 3 und - soweit diese Personen nicht von 
einem Rechtsanwalt oder Notar vertreten sind - eine Belehrung über die 
Rechtsfolgen der Abgabe der unbedingten und bedingten Erbantrittserklärung sowie 
über die Möglichkeit der Antragstellung nach § 184 Abs. 3 zu enthalten. 

(2) Zur Abgabe der Erbantrittserklärung ist den als Erben in Frage kommenden 
Personen eine angemessene Frist von mindestens vier Wochen zu setzen. Aus 
erheblichen Gründen kann ihnen auch eine Bedenkzeit eingeräumt werden, die 
insgesamt ein Jahr nicht überschreiten darf. 

(3) Versäumt eine solche Person die Frist, so ist sie dem weiteren Verfahren nicht 
mehr beizuziehen, solange sie die Erklärung nicht nachholt. Versäumt der 
gesetzliche Vertreter eines Pflegebefohlenen die Frist, so ist das Pflegschaftsgericht 
zu verständigen. 

(4) Wird keine Erbantrittserklärung abgegeben, so ist - sofern dies nicht schon 
geschehen ist - zur Vorbereitung des Verfahrens nach § 184 ein 
Verlassenschaftskurator zu bestellen. 
 
Unbekannte Erben und Noterben 
 
§ 158. (1) Sind keine Erben bekannt oder bestehen nach der Aktenlage 
Anhaltspunkte dafür, dass neben den bekannten Personen noch andere als Erben 
oder Noterben in Betracht kommen, so hat sie der Gerichtskommissär durch 
öffentliche Bekanntmachung aufzufordern, ihre Ansprüche binnen sechs Monaten 
geltend zu machen. 

(2) Wird diese Frist versäumt, so kann die Verlassenschaft ohne Rücksicht auf die 
Ansprüche der unbekannten Erben oder Noterben den bekannten Erben 
eingeantwortet oder für erblos erklärt werden. Auf diese Rechtsfolge ist in der 
Bekanntmachung hinzuweisen. 
 
§ 159. (1) Die Erbantrittserklärung hat zu enthalten: 

1. Vor- und Familiennamen, Tag der Geburt und Anschrift des Erbansprechers; 
2. die Berufung auf einen Erbrechtstitel; 
3. die ausdrückliche Erklärung, die Erbschaft anzutreten; 
4. die ausdrückliche Erklärung, ob dies unbedingt oder mit dem Vorbehalt der 

Rechtswohltat des Inventars (bedingte Erbantrittserklärung) geschehe. 

(2) Ist dies im Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung möglich, so ist auch die Erbquote 
anzugeben. 
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(3) Die Erklärung ist vom Erbansprecher oder seinem ausgewiesenen Vertreter 
eigenhändig zu unterschreiben. 
 
Widersprechende Erbantrittserklärungen 
 
§ 160. Stehen Erbantrittserklärungen im Widerspruch zu einander oder zu einer 
Erklärung der Finanzprokuratur (§ 184), so hat der Gerichtskommissär darauf 
hinzuwirken, dass das Erbrecht zwischen den Parteien anerkannt wird; gelingt dies 
nicht, so hat er den Akt dem Gericht vorzulegen. 
 
Entscheidung über das Erbrecht 
 
§ 161. (1) Das Gericht hat im Rahmen des Vorbringens der Parteien und ihrer 
Beweisanbote das Erbrecht der Berechtigten festzustellen und die übrigen 
Erbantrittserklärungen abzuweisen. Darüber kann mit gesondertem Beschluss (§ 36 
Abs. 2) oder mit dem Einantwortungsbeschluss entschieden werden. 

(2) Auch während des Verfahrens über das Erbrecht sind all jene 
Abhandlungsmaßnahmen weiterzuführen, die von der Feststellung des Erbrechts 
unabhängig sind. 
 
§ 162. Im Verfahren über das Erbrecht ist mündlich zu verhandeln. Die Parteien 
können sich nur durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen; übersteigt der Wert der 
Aktiven der Verlassenschaft voraussichtlich 5 000 Euro, so müssen sie sich durch 
einen Rechtsanwalt vertreten lassen. Stellt sich im Verfahren heraus, dass der Wert 
der Aktiven diesen Betrag übersteigt, so hat das Gericht dies den Parteien bekannt 
zu geben und ihnen zur Bevollmächtigung eines Vertreters eine Frist zu setzen. 
 
§ 163. (1) Vereinbaren die Parteien vor dem Gericht Ruhen des Verfahrens über das 
Erbrecht oder treten andere Fälle der §§ 25 bis 29 ein, so hat das Gericht den 
Gerichtskommissär davon zu verständigen. 

(2) Setzen die Parteien das Verfahren über das Erbrecht nach Ablauf der Ruhensfrist 
nicht fort, so hat das Gericht sie zur Stellung geeigneter Anträge innerhalb einer zu 
bestimmenden Frist aufzufordern. Versäumt ein Erbansprecher diese Frist, so ist das 
Verlassenschaftsverfahren ohne Berücksichtigung seiner Erbantrittserklärung 
fortzusetzen. Auf diese Rechtsfolge ist er im Aufforderungsbeschluss hinzuweisen. 
 
§ 164. Gibt eine Partei erst nach Feststellung des Erbrechts, aber bevor das Gericht 
an den Beschluss über die Einantwortung gebunden ist, eine Erbantrittserklärung ab, 
so ist neuerlich im Sinne der §§ 160 bis 163 vorzugehen, wobei auch eine 
Abweisung der Erbantrittserklärung, die Grundlage der früheren Entscheidung über 
das Erbrecht war, zulässig ist. Später sind erbrechtliche Ansprüche nur noch mit 
Klage geltend zu machen. 
 
Inventar 
 
§ 165. (1) Ein Inventar ist zu errichten, 

1. wenn eine bedingte Erbantrittserklärung abgegeben wurde; 
2. wenn Personen, die als Noterben in Frage kommen, minderjährig sind oder 

aus anderen Gründen einen gesetzlichen Vertreter benötigen; 
3. wenn die Absonderung der Verlassenschaft (§ 812 ABGB) bewilligt wurde; 
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4. soweit auf eine Nacherbschaft Bedacht zu nehmen ist oder letztwillig eine 
Privatstiftung errichtet wurde; 

5. wenn die Verlassenschaft dem Staat als erblos zufallen könnte (§ 184); 
6. soweit eine dazu berechtigte Person oder der Verlassenschaftskurator dies 

beantragt. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 sind von Amts wegen die Verlassenschaftsgläubiger 
einzuberufen (§ 174). 
 
§ 166. (1) Das Inventar dient als vollständiges Verzeichnis der Verlassenschaft 
(§ 531 ABGB), nämlich aller körperlichen Sachen und aller vererblichen Rechte und 
Verbindlichkeiten des Verstorbenen und ihres Wertes im Zeitpunkt seines Todes. 

(2) Wird die Behauptung bestritten, dass eine Sache zum Verlassenschaftsvermögen 
zählt, so hat das Gericht darüber zu entscheiden, ob diese Sache in das Inventar 
aufgenommen beziehungsweise ausgeschieden wird. Befand sich die Sache zuletzt 
im Besitz des Verstorbenen, so ist sie nur dann auszuscheiden, wenn durch 
unbedenkliche Urkunden bewiesen wird, dass sie nicht zum 
Verlassenschaftsvermögen zählt. 

(3) Zur Feststellung der Nachlasszugehörigkeit sind Dritte verpflichtet, Zutritt zu den 
strittigen Gegenständen zu gewähren und deren Besichtigung und Beschreibung zu 
gestatten. 
 
§ 167. (1) Bewegliche Sachen sind mit dem Verkehrswert zu bewerten. Der 
Bewertung von Hausrat, Gebrauchsgegenständen und anderen beweglichen Sachen 
offensichtlich geringen Wertes können die unbestrittenen und unbedenklichen 
Angaben aller Parteien zugrunde gelegt werden, wenn nicht der Gerichtskommissär 
oder das Gericht Bedenken gegen diese Bewertung hat oder das Interesse eines 
Pflegebefohlenen oder andere besondere Umstände die Beiziehung eines 
Sachverständigen erfordern. 

(2) Unbewegliche Sachen sind grundsätzlich mit ihrem dreifachen Einheitswert, 
beantragt dies aber eine Partei oder ist es im Interesse eines Pflegebefohlenen 
erforderlich, nach dem Liegenschaftsbewertungsgesetz zu bewerten. 

(3) Schulden sind mit ihren ziffernmäßigen Rückständen samt Nebengebühren zum 
Todestag anzuführen, sofern dies ohne weitläufige Erhebungen und großen 
Zeitverlust möglich ist. 
 
Verfahren zur Errichtung des Inventars 
 
§ 168. (1) Bei der Errichtung des Inventars hat der Gerichtskommissär die gleichen 
Befugnisse wie bei der Todesfallaufnahme (§ 146 Abs. 1). 

(2) Zum Zweck der Errichtung eines Inventars kann der Gerichtskommissär 
Sachverständige auch außerhalb des Sprengels des Verlassenschaftsgerichts 
beiziehen und die Parteien zur direkten Zahlung der Gebühren auffordern. Werden 
die Gebühren direkt entrichtet, so unterbleibt ein Beschluss über die Bestimmung der 
Gebühren. 

(3) Die Kosten der Errichtung eines Inventars trägt die Verlassenschaft. 
 
§ 169. Das Inventar ist den Parteien ohne Zustellnachweis zu übermitteln. Einer 
Annahme zu Gericht bedarf es nicht. 
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Vermögenserklärung 
 
§ 170. Ist kein Inventar zu errichten, so hat der Erbe das Verlassenschaftsvermögen 
nach allen Bestandteilen wie in einem Inventar zu beschreiben und zu bewerten und 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Erklärung durch seine oder seines Vertreters 
Unterschrift zu bekräftigen. Der Erklärende ist auf die strafrechtlichen Folgen einer 
wahrheitswidrigen Erklärung hinzuweisen. Die Vermögenserklärung tritt in der 
Abhandlung an die Stelle des Inventars. 
 
Benützung, Verwaltung und Vertretung der Verlassenschaft 
 
§ 171. Jede Änderung der Art der Vertretung der Verlassenschaft (§ 810 ABGB) wird 
mit dem Zeitpunkt wirksam, mit dem sie dem Gericht oder dem Gerichtskommissär 
von allen vertretungsbefugten Erbansprechern angezeigt wird. 
 
§ 172. Auf Verlangen hat der Gerichtskommissär den Berechtigten eine 
Amtsbestätigung über ihre Vertretungsbefugnis (§ 810 ABGB) auszustellen. 
 
§ 173. (1) Einigen sich die Personen, denen gemeinschaftlich die Rechte nach § 810 
ABGB zukommen, über die Art der Vertretung oder einzelne Vertretungshandlungen 
nicht oder ist ein Verfahren über das Erbrecht einzuleiten (§§ 160 ff), so hat das 
Verlassenschaftsgericht erforderlichenfalls einen Verlassenschaftskurator zu 
bestellen. Die Vertretungsbefugnis anderer Personen endet mit der Bestellung des 
Verlassenschaftskurators. 

(2) Ändern sich die Vertretungsverhältnisse während des Verfahrens, so hat der 
Gerichtskommissär die dadurch überholten Amtsbestätigungen von den Empfängern 
abzufordern. 
 
Rechte der Gläubiger 
 
§ 174. (1) Wird bei Einberufung der Verlassenschaftsgläubiger (§§ 813 bis 815 
ABGB) eine mündliche Verhandlung anberaumt, so hat der Gerichtskommissär 
deren Termin öffentlich bekannt zu machen und die vermutlichen Erben, Noterben 
sowie allenfalls bestellte Verlassenschaftskuratoren und Testamentsvollstrecker zu 
laden. 

(2) Der Gerichtskommissär hat in der Verhandlung auf die Herstellung von 
Einvernehmen über die angemeldeten Forderungen hinzuwirken. 
 
§ 175. Über einen Antrag auf Absonderung der Verlassenschaft (§ 812 ABGB) hat 
das Gericht zu entscheiden. Es kann den Erben schon vor Beschlussfassung über 
den Antrag die Verwaltung und Benützung des Verlassenschaftsvermögens 
entziehen und einen Kurator bestellen. Einem bereits bestellten 
Verlassenschaftskurator kommen nach Bewilligung dieses Antrags die Rechte und 
Pflichten eines Separationskurators zu. 
 
Zur Einantwortung erforderliche Nachweise 
 
§ 176. (1) Alle Personen, denen an der Verlassenschaft andere erbrechtliche 
Ansprüche zustehen als die eines Erben, sind vor der Einantwortung nachweislich 
von diesen zu verständigen. 
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(2) Stehen Pflegebefohlenen Ansprüche nach Abs. 1 zu, die noch nicht erfüllt sind, 
so ist vor Einantwortung Sicherheit zu leisten (§ 56 ZPO). Diese kann auch beim 
Gerichtskommissär hinterlegt werden. Wird die Sicherheit trotz fristgebundener 
Aufforderung nicht erlegt, so hat das Verlassenschaftsgericht den Erlag mit 
Beschluss aufzutragen. 

(3) Die Sicherheit kann auch aus dem Verlassenschaftsvermögen gestellt werden. 
 
Einantwortung 
 
§ 177. Stehen die Erben und ihre Quoten fest und ist die Erfüllung der übrigen 
Voraussetzungen nachgewiesen, so hat das Gericht den Erben die Verlassenschaft 
einzuantworten (§ 797 ABGB). 
 
§ 178. (1) Der Beschluss über die Einantwortung hat zu enthalten: 

1. die Bezeichnung der Verlassenschaft durch Vor- und Familiennamen des 
Verstorbenen, den Tag seiner Geburt und seines Todes und seinen letzten 
Wohnsitz; 

2. die Bezeichnung der Erben durch Vor- und Familiennamen, Tag der Geburt 
und Anschrift; 

3. den Erbrechtstitel, die Erbquoten und den Hinweis auf ein allfälliges 
Erbteilungsübereinkommen; 

4. die Art der abgegebenen Erbantrittserklärung (§ 800 ABGB). 

(2) Weiters ist gegebenenfalls aufzunehmen: 
1. jede Beschränkung der Rechte der Erben durch fideikommissarische 

Substitutionen oder gleichgestellte Anordnungen (§§ 707 bis 709 ABGB); 
2. jeder Grundbuchskörper, auf dem auf Grund der Einantwortung die 

Grundbuchsordnung herzustellen sein wird; dabei ist anzugeben, ob 
diejenigen, denen eingeantwortet wird, zum Kreis der gesetzlichen Erben 
zählen. 

(3) Gleichzeitig mit der Einantwortung sollen auch alle übrigen noch offenen 
Verfahrenshandlungen, insbesondere die Aufhebung von Sperren, Sicherstellungen 
(§ 176 Abs. 2) und die Bestimmung von Gebühren, vorgenommen werden. 

(4) Wer glaubhaft macht, dass es sonst zu einer Beeinträchtigung der Privatsphäre 
des Erblassers oder der Parteien käme, kann die gesonderte Ausfertigung der 
Anordnungen verlangen. 

(5) Der Einantwortungsbeschluss ist den Parteien, bei pflegebefohlenen Erben, 
Noterben oder Vermächtnisnehmern auch dem Pflegschaftsgericht und auf Antrag 
auch anderen Personen, die ein rechtliches Interesse daran dartun, insbesondere 
Gläubigern, zuzustellen. 

(6) Enthält der Einantwortungsbeschluss eine Begründung zur Erbrechtsfeststellung, 
so hat die für Personen, die nicht Partei des Feststellungsverfahrens waren, 
bestimmte Ausfertigung insoweit keine Begründung zu enthalten. 

(7) Auf Antrag ist den Parteien auch eine Amtsbestätigung (§ 186 Abs. 1) mit den 
Angaben nach Abs. 1 auszustellen. 
 
§ 179. Eine mit der Bestätigung der Rechtskraft versehene Ausfertigung des 
Einantwortungsbeschlusses reicht zur Überwindung einer Sperre (§ 149) aus. 
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Art XLII EGZPO 
 
Wer nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes ein Vermögen oder Schulden 
anzugeben verpflichtet ist, oder wer von der Verschweigung oder Verheimlichung 
eines Vermögens vermutlich Kenntnis hat, kann mittels Urteiles dazu verhalten 
werden, allenfalls unter Vorlage eines Verzeichnisses des Vermögens oder der 
Schulden anzugeben, was ihm von diesem Vermögen, von den Schulden oder von 
der Verschweigung oder Verheimlichung des Vermögens bekannt ist, und einen Eid 
dahin zu leisten, dass seine Angaben richtig und vollständig sind.  
Zur Klage ist befugt, wer ein privatrechtliches Interesse an der Ermittlung des 
Vermögens oder des Schuldenstandes hat. 
Wenn mit der Klage auf eidliche Angabe des Vermögens die Klage auf Herausgabe 
desjenigen verbunden wird, was der Beklagte aus dem zugrunde liegenden 
Rechtsverhältnisse schuldet, so kann die bestimmte Angabe der Leistungen, welche 
der Kläger beansprucht, vorbehalten werden, bis die eidliche Angabe über das 
Vermögen gemacht ist. 
 
 

BWG 
 
VII. Spareinlagen 
Sparurkunden 
 
§ 31. (1) Spareinlagen sind Geldeinlagen bei Kreditinstituten, die nicht dem 
Zahlungsverkehr, sondern der Anlage dienen und als solche nur gegen die 
Ausfolgung von besonderen Urkunden (Sparurkunden) entgegengenommen werden 
dürfen. Sparurkunden können auf eine bestimmte Bezeichnung, insbesondere auf 
den Namen des gemäß § 40 Abs. 1 identifizierten Kunden lauten, die Verwendung 
anderer Namen als des gemäß § 40 Abs. 1 identifizierten Kunden ist jedenfalls 
unzulässig. 

(2) Sparurkunden dürfen ausschließlich von den zum Spareinlagengeschäft 
berechtigten Kreditinstituten ausgegeben werden. Nur für diese Urkunden ist es 
erlaubt, die Bezeichnung „Sparbuch”, „Sparbrief” oder eine Wortverbindung, die den 
Bestandteil „spar” enthält, zu führen. Die Bezeichnung „Sparkassenbuch” bleibt 
ausschließlich den von den dem Fachverband der Sparkassen als ordentliche 
Mitglieder angehörenden Kreditinstituten ausgegebenen Sparurkunden vorbehalten. 
Die Ausgabe von Sparurkunden unter einer Bezeichnung, welche die Bestandteile 
„spar” oder „Sparkasse” in Verbindung mit dem Wort „Post” enthält, bleibt 
ausschließlich der Österreichischen Postsparkasse vorbehalten. 

(3) Bei Spareinlagen, deren Guthabenstand weniger als 15 000 Euro oder Euro-
Gegenwert beträgt, und die nicht auf den Namen des gemäß § 40 Abs. 1 
identifizierten Kunden lauten, muss der Vorbehalt gemacht werden, dass 
Verfügungen über die Spareinlage nur gegen Angabe eines von ihm bestimmten 
Losungswortes vorgenommen werden dürfen. Dieser Vorbehalt ist in der 
Sparurkunde und in den Aufzeichnungen des Kreditinstitutes zu vermerken. Wurde 
der Vorbehalt durch Angabe eines Losungswortes gemacht, so hat der Vorleger der 
Sparurkunde bei Verfügungen das Losungswort anzugeben oder, wenn er hiezu 
nicht imstande ist, sein Verfügungsrecht über die Spareinlage nachzuweisen. § 40 
Abs. 1 Z 4 bleibt unberührt. Über eine Spareinlage, die von Todes wegen erworben 
worden ist, kann ohne Angabe des Losungswortes verfügt werden; dasselbe gilt für 
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den Fall der Vorlage der Sparurkunde im Zuge einer gerichtlichen oder 
verwaltungsbehördlichen Zwangsvollstreckung. 

(4) Ein Kreditinstitut, dem der Verlust einer Sparurkunde unter Angabe des Namens, 
der Anschrift und des Geburtsdatums des Verlustträgers gemeldet worden ist, hat 
den behaupteten Verlust in den Aufzeichnungen zu der betreffenden Spareinlage zu 
vermerken und darf innerhalb von vier Wochen nach einer solchen Meldung keine 
Auszahlung aus der Spareinlage leisten. 

(5) Nach dem 30. Juni 2002 dürfen Sparurkunden, für die noch keine 
Identitätsfeststellung gemäß § 40 Abs. 1 erfolgt ist, nicht rechtsgeschäftlich 
übertragen oder erworben werden. 
 
IX. Bankgeheimnis 
 
§ 38. (1) Kreditinstitute, ihre Gesellschafter, Organmitglieder, Beschäftigte sowie 
sonst für Kreditinstitute tätige Personen dürfen Geheimnisse, die ihnen 
ausschließlich auf Grund der Geschäftsverbindungen mit Kunden oder auf Grund 
des § 75 Abs. 3 anvertraut oder zugänglich gemacht worden sind, nicht offenbaren 
oder verwerten (Bankgeheimnis). Werden Organen von Behörden sowie der 
Oesterreichischen Nationalbank bei ihrer dienstlichen Tätigkeit Tatsachen bekannt, 
die dem Bankgeheimnis unterliegen, so haben sie das Bankgeheimnis als 
Amtsgeheimnis zu wahren, von dem sie nur in den Fällen des Abs. 2 entbunden 
werden dürfen. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt zeitlich unbegrenzt. 

(2) Die Verpflichtung zur Wahrung des Bankgeheimnisses besteht nicht 
1. im Zusammenhang mit einem Strafverfahren auf Grund einer gerichtlichen 

Bewilligung (§ 116 StPO) gegenüber den Staatsanwaltschaften und 
Strafgerichten und mit eingeleiteten Strafverfahren wegen vorsätzlicher 
Finanzvergehen, ausgenommen Finanzordnungswidrigkeiten, gegenüber den 
Finanzstrafbehörden; 

2. im Falle der Verpflichtung zur Auskunftserteilung nach § 41 Abs. 1 und 2, § 61 
Abs. 1, § 93 und § 93a; 

3. im Falle des Todes des Kunden gegenüber dem Abhandlungsgericht und 
Gerichtskommissär; 

4. wenn der Kunde minderjährig oder sonst pflegebefohlen ist, gegenüber dem 
Vormundschafts- oder Pflegschaftsgericht; 

5. wenn der Kunde der Offenbarung des Geheimnisses ausdrücklich und 
schriftlich zustimmt; 

6. für allgemein gehaltene bankübliche Auskünfte über die wirtschaftliche Lage 
eines Unternehmens, wenn dieses der Auskunftserteilung nicht ausdrücklich 
widerspricht; 

7. soweit die Offenbarung zur Klärung von Rechtsangelegenheiten aus dem 
Verhältnis zwischen Kreditinstitut und Kunden erforderlich ist; 

8. hinsichtlich der Meldepflicht des § 25 Abs. 1 des Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetzes; 

9. im Fall der Verpflichtung zur Auskunftserteilung an die FMA gemäß dem WAG 
und dem BörseG. 

(3) Ein Kreditinstitut kann sich auf das Bankgeheimnis insoweit nicht berufen, als die 
Offenbarung des Geheimnisses zur Feststellung seiner eigenen Abgabepflicht 
erforderlich ist. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten auch für Finanzinstitute und 
Unternehmen der Vertragsversicherung bezüglich § 75 Abs. 3 und für 
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Sicherungseinrichtungen, ausgenommen die gemäß den §§ 93 bis 93b erforderliche 
Zusammenarbeit mit anderen Sicherungssystemen sowie 
Einlagensicherungseinrichtungen und Anlegerentschädigungssystemen. 

(5) (Verfassungsbestimmung) Die Abs. 1 bis 4 können vom Nationalrat nur in 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Abgeordneten und mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen abgeändert werden. 
 
Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von  
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 
 
§ 40. (1) Die Kredit- und Finanzinstitute haben die Identität eines Kunden 
festzustellen und zu überprüfen: 

1. vor Begründung einer dauernden Geschäftsbeziehung; 
Spareinlagengeschäfte nach § 31 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes und Geschäfte 

nach § 12 Depotgesetz gelten stets als dauernde Geschäftsbeziehung; 
2. vor Durchführung von allen nicht in den Rahmen einer dauernden 

Geschäftsbeziehung fallenden Transaktionen, deren Betrag sich auf 
mindestens 15 000 Euro oder Euro-Gegenwert beläuft, und zwar unabhängig 
davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in mehreren 
Vorgängen, zwischen denen eine Verbindung offenkundig gegeben ist, 
getätigt wird; ist der Betrag vor Beginn der Transaktion nicht bekannt, so ist 
die Identität dann festzustellen, sobald der Betrag bekannt ist und festgestellt 
wird, dass er mindestens 15 000 Euro oder Euro-Gegenwert beträgt; 

3. wenn der Verdacht oder der berechtigte Grund zu der Annahme besteht, dass 
der Kunde einer terroristischen Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder 
dass der Kunde objektiv an Transaktionen mitwirkt, die der Geldwäscherei 
(§ 165 StGB – unter Einbeziehung von Vermögensbestandteilen, die aus einer 
strafbaren Handlung des Täters selbst herrühren) oder der 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) dienen4. nach dem 31. Oktober 
2000 bei jeder Einzahlung auf Spareinlagen und nach dem 30. Juni 2002 auch 
bei jeder Auszahlung von Spareinlagen, wenn der ein- oder auszuzahlende 
Betrag mindestens 15 000 Euro oder Euro-Gegenwert beträgt; 

5. bei Zweifeln an der Echtheit oder der Angemessenheit zuvor erhaltener 
Kundenidentifikationsdaten. 

Die Identität eines Kunden ist durch persönliche Vorlage seines amtlichen 
Lichtbildausweises festzustellen. Als amtlicher Lichtbildausweis in diesem Sinn 
gelten von einer staatlichen Behörde ausgestellte Dokumente, die mit einem nicht 
austauschbaren erkennbaren Kopfbild der betreffenden Person versehen sind, und 
den Namen, das Geburtsdatum und die Unterschrift der Person sowie die 
ausstellende Behörde enthalten; bei Reisedokumenten von Fremden muss das 
vollständige Geburtsdatum dann nicht im Reisedokument enthalten sein, wenn dies 
dem Recht des ausstellenden Staates entspricht. Bei juristischen Personen und bei 
nicht eigenberechtigten natürlichen Personen ist die Identität der vertretungsbefugten 
natürlichen Person durch Vorlage ihres amtlichen Lichtbildausweises festzustellen 
und die Vertretungsbefugnis anhand geeigneter Bescheinigungen zu überprüfen. Die 
Feststellung der Identität der juristischen Person hat anhand von beweiskräftigen 
Urkunden zu erfolgen, die gemäß dem am Sitz der juristischen Personen 
landesüblichen Rechtsstandard verfügbar sind. Von den vorstehenden 
Bestimmungen darf nur in den Fällen gemäß Abs. 8 und § 40a abgewichen werden. 
Von den Kriterien des amtlichen Lichtbildausweises können einzelne Kriterien 
entfallen, wenn auf Grund des technischen Fortschritts andere gleichwertige Kriterien 
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eingeführt werden, wie beispielsweise biometrische Daten, die den entfallenen 
Kriterien in ihrer Legitimationswirkung zumindest gleichwertig sind. Das Kriterium der 
Ausstellung durch eine staatliche Behörde muss jedoch immer gegeben sein. 

(2) Die Kredit- und Finanzinstitute haben den Kunden aufzufordern, bekannt zu 
geben, ob er die Geschäftsbeziehung (Abs. 1 Z 1) oder die Transaktion (Abs. 1 Z 2) 
auf eigene oder fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag betreiben will; dieser hat 
der Aufforderung zu entsprechen und diesbezügliche Änderungen während 
aufrechter Geschäftsbeziehung von sich aus unverzüglich bekannt zu geben. Gibt 
der Kunde bekannt, dass er die Geschäftsbeziehung (Abs. 1 Z 1) oder die 
Transaktion (Abs. 1 Z 2) auf fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag betreiben 
will, so hat er dem Kredit- oder Finanzinstitut auch die Identität des Treugebers 
nachzuweisen. Die Identität des Treuhänders ist gemäß Abs. 1 und zwar 
ausschließlich bei physischer Anwesenheit des Treuhänders festzustellen. Eine 
Identifizierung des Treuhänders durch Dritte ist ebenfalls ausgeschlossen. Der 
Nachweis der Identität des Treugebers hat bei natürlichen Personen durch Vorlage 
des Originals oder einer Kopie des amtlichen Lichtbildausweises (Abs. 1) des 
Treugebers zu erfolgen, bei juristischen Personen durch beweiskräftige Urkunden 
gemäß Abs. 1. Der Treuhänder hat weiters eine schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Kredit- oder Finanzinstitut abzugeben, dass er sich persönlich oder durch 
verlässliche Gewährspersonen von der Identität des Treugebers überzeugt hat. 
Verlässliche Gewährspersonen in diesem Sinn sind Gerichte und sonstige staatliche 
Behörden, Notare, Rechtsanwälte und Dritte im Sinne des Abs. 8. Bei besonderen 
Anderkonten von befugten Immobilienverwaltern für Eigentümergemeinschaften von 
Immobilien gilt als Treugeberidentitätsnachweis von Miteigentümern, die natürliche 
Personen sind, die Vorlage des Grundbuchsauszuges. 

(2a) Kredit- und Finanzinstitute haben weiters 
1. den Kunden aufzufordern die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers des 

Kunden bekannt zu geben und dieser hat dieser Aufforderung zu entsprechen 
sowie haben sie risikobasierte und angemessene Maßnahmen zur 
Überprüfung von dessen Identität zu ergreifen, sodass sie davon überzeugt 
sind zu wissen, wer der wirtschaftliche Eigentümer ist; im Falle von 
juristischen Personen oder von Trusts schließt dies risikobasierte und 
angemessene Maßnahmen ein, um die Eigentums- und die Kontrollstruktur 
des Kunden zu verstehen, 

2. risikobasierte und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um Informationen 
über Zweck und Art der angestrebten Geschäftsbeziehung einzuholen, 

3. risikobasierte und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um eine 
kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung, einschließlich einer 
Überprüfung der im Verlauf der Geschäftsbeziehung abgewickelten 
Transaktionen, durchzuführen, um sicherzustellen, dass diese mit den 
Kenntnissen der Institute über den Kunden, seine Geschäftstätigkeit und sein 
Risikoprofil, einschließlich erforderlichenfalls der Herkunft der Geld- oder 
Finanzmittel, kohärent sind, und Gewähr zu leisten, dass die jeweiligen 
Dokumente, Daten oder Informationen stets aktualisiert werden. 

(2b) Die Kredit- und Finanzinstitute haben ihr Geschäft anhand geeigneter Kriterien 
(insbesondere Produkte, Kunden, Komplexität der Transaktionen, Geschäft der 
Kunden, Geographie) einer Risikoanalyse betreffend ihres Risikos, für Zwecke der 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden, zu unterziehen. 
Die Kredit- und Finanzinstitute müssen gegenüber der FMA nachweisen können, 
dass der Umfang der auf Grund der Analyse gesetzten Maßnahmen im Hinblick auf 
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die Risiken der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung als angemessen 
anzusehen ist. 

(2c) Abweichend von den Abs. 1, 2 und 2a ist die Eröffnung eines Bankkontos unter 
der Bedingung zulässig, dass ausreichend sichergestellt ist, dass Transaktionen von 
dem Kunden oder für den Kunden erst vorgenommen werden, nachdem eine 
vollständige Übereinstimmung mit Abs. 1, 2 und 2a zur Kundenidentifizierung und 
Erlangung der sonstigen erforderlichen Informationen über die Geschäftsbeziehung 
erreicht worden ist. 

(2d) Für den Fall, dass die Kredit- und Finanzinstitute nicht in der Lage sind, die 
Abs. 1, 2 und 2a zur Kundenidentifizierung und Erlangung der sonstigen 
erforderlichen Informationen über die Geschäftsbeziehung einzuhalten, dürfen sie 
keine Transaktion abwickeln, keine Geschäftsbeziehung begründen oder sie müssen 
die Geschäftsbeziehung beenden; überdies ist eine Meldung über den Kunden an 
die Behörde (Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, 
BGBl. I Nr. 22/2002)) in Übereinstimmung mit § 41 Abs. 1 in Erwägung zu ziehen. 

(2e) Die Kredit- und Finanzinstitute haben die Sorgfaltspflichten gemäß §§ 40 ff zur 
Feststellung und Überprüfung der Kundenidentität nicht nur auf alle neuen Kunden, 
sondern zu geeigneter Zeit auch auf die bestehende Kundschaft auf risikoorientierter 
Grundlage anzuwenden. 

(3) Die Kredit- und Finanzinstitute haben aufzubewahren: 
1. Unterlagen, die einer Identifizierung nach Abs. 1, 2, 2a und 2e dienen, bis 

mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit diesem 
Kunden; 

2. von sämtlichen Transaktionen Belege und Aufzeichnungen bis mindestens 
fünf Jahre nach deren Durchführung, 
wobei jeweils die genannten Fristen durch Verordnung der FMA auf bis zu 
fünfzehn Jahre verlängert werden können, soferne dies zur Bekämpfung der 
Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung notwendig erscheint. 

(4) Die Kredit- und Finanzinstitute haben 
1. zu veranlassen, dass in ihren Zweigstellen und den Tochterunternehmen in 

Drittländern Maßnahmen angewendet werden, die zumindest denen 
entsprechen, die in diesem Bundesgesetz im Hinblick auf die 
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, die Meldepflichten, die Strategien und 
Verfahren, die Regelungen über den Geldwäschebeauftragen, die interne 
Revision und die Aufbewahrung von Aufzeichnungen, jedoch nur insoweit, als 
die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung 
betroffen ist, festgelegt sind; 

2. die FMA hiervon zu informieren, wenn die Anwendung der Maßnahmen 
gemäß Z 1 nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Drittlands nicht 
zulässig ist, und außerdem andere Maßnahmen zu ergreifen, um dem Risiko 
der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung wirkungsvoll zu begegnen. 
Die FMA hat die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und die 
Europäische Kommission über Fälle zu unterrichten, in denen die Anwendung 
der nach Z 1 erforderlichen Maßnahmen nach den Rechtsvorschriften eines 
Drittlands nicht zulässig ist und eine Lösung im Rahmen eines abgestimmten 
Vorgehens angestrebt werden könnte. 

(5) Die Entgegennahme und der Erwerb von Wertpapieren für 
1. Wertpapierkonten (§ 11 Depotgesetz) und 
2. Geschäftsbeziehungen gemäß § 12 Depotgesetz, 
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die vor dem 1. August 1996 eröffnet oder eingegangen worden sind, sind nur 
dann zulässig, wenn die Identität des Kunden zuvor festgehalten und Abs. 2 
und 2a entsprochen wurde. Die Veräußerung von Wertpapieren und die 
Auszahlung von Guthaben und Erträgen von Wertpapierkonten (§ 11 DepotG) 
und aus Geschäftsbeziehungen gemäß § 12 DepotG darf nach dem 30. Juni 
2002 nur dann erfolgen, wenn zuvor die Identität des Kunden festgehalten und 
Abs. 2 und Abs. 2a entsprochen wurde. 

(6) Auf bestehende Sparkonten gemäß § 31 dürfen, sofern noch keine 
Identitätsfeststellung gemäß Abs. 1 erfolgt ist, weder Einzahlungen geleistet noch 
entgegengenommen werden. Ebenso dürfen keine Beträge aus Überweisungen auf 
solche Sparkonten, sofern noch keine Identitätsfeststellung gemäß Abs. 1 erfolgt ist, 
gutgeschrieben werden. 

(7) Nach dem 30. Juni 2002 sind Sparkonten, für die noch keine Identitätsfeststellung 
gemäß Abs. 1 erfolgt ist, als besonders gekennzeichnete Konten zu führen. Ein- und 
Auszahlungen auf und von diesen Konten dürfen erst durchgeführt und 
Überweisungen erst gutgeschrieben werden, wenn die Identitätsfeststellung gemäß 
Abs. 1 erfolgt ist. 

(8) Die Kredit- und Finanzinstitute dürfen zur Erfüllung der Pflichten nach § 40 
Abs. 1, 2 und 2a Z 1 und 2 auf Dritte zurückgreifen, soweit ihnen nicht Hinweise 
vorliegen, die eine gleichwertige Erfüllung der genannten Pflichten bezweifeln lassen. 
Die endgültige Verantwortung für die Erfüllung dieser Pflichten verbleibt jedoch bei 
den Kredit- oder Finanzinstituten, die auf Dritte zurückgreifen. Als Dritte im Sinne 
dieses Absatzes gelten, sofern sie nicht ausschließlich über eine Berechtigung für 
die Durchführung des Wechselstubengeschäfts (§ 1 Abs. 1 Z 22)  verfügen, 

1. die in Art. 3 Z 1 und 2 der Richtlinie 2005/60/EG genannten Kredit- und 
Finanzinstitute sowie die in § 3 Z 4 ZaDiG genannten Zahlungsinstitute, 

2. die in Art. 3 Z 1 und 2 der Richtlinie 2005/60/EG genannten Kredit- und 
Finanzinstitute sowie die in § 3 Z 4 ZaDiG genannten Zahlungsinstitute in 
einem Drittland und 

3. die in Art. 2 Abs. 1 Z 3 lit. a und b der Richtlinie 2005/60/EG genannten 
Personen, 

je unter der Voraussetzung, dass sie einer gesetzlich anerkannten obligatorischen 
Registrierung hinsichtlich ihres Berufs unterliegen und sie Sorgfaltspflichten 
gegenüber Kunden und Pflichten zur Aufbewahrung von Unterlagen anwenden 
müssen, die den §§ 40 ff entsprechen bzw. in der Richtlinie 2005/60/EG festgelegt 
sind oder diesen entsprechen, und sie einer Aufsicht gemäß Kapitel V Abschnitt 2 
dieser Richtlinie unterliegen, was die Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie 
betrifft, oder sie in einem Drittland ansässig sind, das Anforderungen vorschreibt, die 
denen in dieser Richtlinie entsprechen. Die FMA unterrichtet die zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission über Fälle, 
in denen ein Drittland ihres Erachtens die vorgenannten Bedingungen erfüllt. Wenn 
die Europäische Kommission eine Entscheidung nach Art. 40 Abs. 4 der Richtlinie 
2005/60/EG trifft, untersagt die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem 
Hauptausschuss des Nationalrates durch Verordnung den Kredit- und 
Finanzinstituten, zur Erfüllung der Pflichten nach Abs. 1, 2 und 2a Z 1 und 2 auf 
Dritte aus dem betreffenden Drittland zurückzugreifen. Die Kredit- und Finanzinstitute 
haben zu veranlassen, dass die Dritten ihnen die zur Erfüllung der Pflichten nach 
Abs. 1, 2 und Abs. 2a Z 1 und 2 bzw. nach Art. 8 Abs. 1 lit. a bis c der Richtlinie 
2005/60/EG erforderlichen Informationen unverzüglich zur Verfügung stellen. Weiters 
haben die Kredit- und Finanzinstitute zu veranlassen, dass die maßgeblichen Kopien 
der Daten hinsichtlich der Feststellung und Überprüfung der Identität des Kunden 
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sowie andere maßgebliche Unterlagen über die Identität des Kunden oder des 
wirtschaftlichen Eigentümers von dem Dritten ihnen auf ihr Ersuchen unverzüglich 
weitergeleitet werden. Dieser Absatz gilt nicht für „Outsourcing“- oder 
Vertretungsverhältnisse, bei denen auf der Grundlage eines Vertrages der 
„Outsourcing“-Dienstleister oder Vertreter als Teil des zur Erfüllung der Pflichten 
nach Abs. 1, 2 und 2a Z 1 und 2 verpflichteten Kredit- oder Finanzinstituts 
anzusehen ist. 

(9) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 108/2007) 
 
 

KEG (KraftloserklärungsG) 
 
Zulässigkeit des Aufgebotsverfahrens 
 
§ 1. (1) Urkunden, die abhanden gekommen oder vernichtet worden sind, können 
nach den folgenden Bestimmungen für kraftlos erklärt werden. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, richtet sich das 
Verfahren nach den allgemeinen Bestimmungen des Außerstreitgesetzes, 
ausgenommen die Bestimmungen über das Abänderungsverfahren. 
 
§ 2. (1) Bestehende Vorschriften, die die Kraftloserklärung gewisser Urkunden 
zulassen oder ausschließen, bleiben in Geltung. 

(2) Insbesondere können folgende Urkunden nicht für kraftlos erklärt werden: 
1. Staats- und Banknoten; 
2. Einlagescheine der Zahlenlotterie sowie Lose der Klassenlotterie und der zu 

wohltätigen Zwecken veranstalteten Lotterien; 
3. die Erneuerungsscheine (Talons) der Wertpapiere (§ 16); 
4. Karten und Marken des täglichen Verkehrs wie Eintritts- und Fahrkarten, 

Speisemarken und ähnliches. 
 
Antrag auf Einleitung des Verfahrens 
 
§ 3. (1) Zu dem Antrag auf Einleitung des Aufgebotsverfahrens ist berechtigt, wer ein 
Recht aus oder auf Grund der Urkunde geltend machen kann oder wer sonst ein 
rechtliches Interesse an der Kraftloserklärung der Urkunde hat. 

(2) Der Antragsteller hat: 
1. eine Abschrift der Urkunde vorzulegen oder deren wesentlichen Inhalt und 

alles anzugeben, was zur Erkennbarkeit der Urkunde erforderlich ist; 
2. den Verlust der Urkunde sowie die Tatsachen glaubhaft zu machen, von 

denen seine Berechtigung zur Antragstellung abhängt. 
 
Erste Anfrage 
 
§ 4. (1) Erachtet das Gericht nach sorgfältiger Prüfung der über Erwerb, Besitz und 
Verlust der Urkunde vorgebrachten Angaben und Beweise die Bescheinigung für 
erbracht und den Antrag für zulässig, so hat es den Verpflichteten und nach 
Erfordernis auch andere Beteiligte zu befragen, ob eine Urkunde unter den 
angegebenen Merkmalen besteht sowie ob und welche Hindernisse der Einleitung 
des Aufgebotsverfahrens entgegenstehen. Der Verpflichtete kann die Organe 
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bezeichnen, die zur Beantwortung der Anfragen und zur Abgabe der Erklärungen 
berufen sind. 

(2) Die Anfrage an den Verpflichteten unterbleibt, wenn er selbst den Antrag stellt, 
wenn eine glaubwürdige Erklärung des Verpflichteten aus letzter Zeit über den 
Gegenstand der Anfrage vorgelegt wird, wenn bereits eine Verlustanzeige 
bekanntgemacht ist (§ 14), schließlich wenn infolge Kriegs, Unterbrechung des 
Verkehrs oder infolge anderer ungewöhnlicher Ereignisse der Anfrage oder der 
Beantwortung ein vorläufig nicht zu beseitigendes Hindernis im Weg steht. 
 
Aufgebotsedikt 
 
§ 5. (1) Die Einleitung des Aufgebotsverfahrens ist durch Edikt öffentlich 
kundzumachen. 

(2) Das Edikt hat zu enthalten: 
1. die Bezeichnung des Antragstellers und seines Vertreters nach Namen, Beruf, 

Wohnort (Adresse); 
2. eine genaue Beschreibung oder Bezeichnung der Urkunde; 
3. die Bestimmung der Aufgebotsfrist; 
4. die Aufforderung, die Urkunde bei Gericht vorzuweisen oder Einwendungen 

gegen den Antrag zu erheben; 
5. die Ansage, dass nach fruchtlosem Ablauf der Frist die Urkunde für kraftlos 

erklärt wird. 
 
Zustellung und Kundmachung des Ediktes 
 
§ 6. (1) Das Edikt ist den Beteiligten zuzustellen und sein Inhalt in die Ediktsdatei 
aufzunehmen. Im Übrigen ist § 117 Abs. 2 ZPO sinngemäß anzuwenden. 

(2) Betrifft das Edikt eine der im § 7 Z. 1 bezeichneten Urkunden, so ist ein Auszug 
auch in einem durch Verordnung bestimmten Anzeiger kundzumachen und diese 
Kundmachung bis zur Kraftloserklärung der Urkunde oder bis zur Einstellung des 
Verfahrens ohne Unterbrechung fortzusetzen. Diese Vorschrift findet auf 
Einlagebücher, Versicherungsscheine, Depotscheine, Pfandscheine und andere 
Urkunden, die nicht Gegenstand des regelmäßigen Verkehrs sind, keine 
Anwendung. 
 
Aufgebotsfrist 
 
§ 7. Die Aufgebotsfrist beträgt: 

1. für Urkunden, die auf den Inhaber lauten oder durch Indossament übertragbar 
und mit einem Blankoindossament versehen sind oder denen auf den Inhaber 
lautende Zins-, Renten- oder Gewinnanteilscheine beigegeben sind, sowie für 
solche auf den Inhaber lautende Scheine selbst ein Jahr; 

2. für Lagerscheine, die durch Indossament übertragen werden können, zwei 
Monate; 

3. für alle anderen Urkunden sechs Monate. 
(Verordnung Deutsches RGBl. I S. 763/1931, § 42; Verordnung Deutsches 
RGBl. I S. 1428/1938, § 4, und Bundesgesetz BGBl. Nr. 90/1950, Art. I.) 

 
§ 8. Die Aufgebotsfrist läuft vom Tag der Aufnahme des Edikts in die Ediktsdatei und, 
wenn es sich um eine der im § 7 Z 1 bezeichneten Urkunden handelt, vom Tag der 
ersten Kundmachung im Anzeiger. Ist bei den im § 7 Z. 2 genannten Urkunden die 
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bedungene Lagerzeit noch nicht abgelaufen, so läuft die Aufgebotsfrist vom ersten 
Tag nach Ablauf der Lagerzeit. 
 
Wirkung der Einleitung des Verfahrens; Zahlungssperre 
 
§ 9. (1) Durch die Einleitung des Verfahrens wird die Verjährung gegenüber dem 
Antragsteller mit dem Tag unterbrochen, an dem der Antrag beim zuständigen 
Gericht gestellt wurde. 

(2) Der Verpflichtete und seine Erfüllungsgehilfen (Filialen, Zahlstellen) dürfen nach 
Ablauf des Tages, an dem ihnen das Edikt zugestellt oder durch den Anzeiger 
bekanntgeworden ist oder bei Anwendung der gehörigen Sorgfalt bekanntwerden 
konnte, weder auf Grund der Urkunde, der Zins-, Renten- oder Gewinnanteilscheine 
leisten noch eine Änderung daran, einen Umtausch in andere Urkunden derselben 
Gattung oder eine Umschreibung vornehmen noch neue Zins-, Renten- oder 
Gewinnanteilscheine oder einen Erneuerungsschein ausfolgen (Zahlungssperre). 
Dieses Verbot dauert so lange, bis das Verfahren eingestellt oder die Urkunde für 
kraftlos erklärt ist. Das Verbot bezieht sich nicht auf den Umtausch und die 
Umschreibung der nicht verlosbaren staatlichen Wertpapiere, die auf den Inhaber 
lauten. Auf Grund eines Lagerscheins, der durch Indossament übertragen werden 
kann, kann der Berechtigte nach Einleitung des Aufgebotsverfahrens vom 
Lagerhalter Leistung nach Maßgabe des Lagerscheins verlangen, wenn er bis zur 
Kraftloserklärung Sicherheit bestellt. 

(3) Der Verpflichtete und seine Erfüllungsgehilfen sind berechtigt, eine vorgelegte, 
von der Zahlungssperre betroffene Urkunde gegen Empfangsbestätigung 
zurückzubehalten. Sie haben von der Vorlegung einer solchen Urkunde, auch wenn 
sie nicht zurückbehalten wird, das aufbietende Gericht unter Angabe der Person und 
der Adresse des Vorweisenden, soweit sie ihnen bekannt sind, in Kenntnis zu 
setzen. Das Gericht hat den Antragsteller zu benachrichtigen. 
(Verordnung Deutsches RGBl. I S. 763/1931, § 42, und Bundesgesetz BGBl. Nr. 
90/1950, Art. I.) 
 
Einstellung des Verfahrens 
 
§ 10. (1) Das Verfahren und die weitere Kundmachung sind unter Benachrichtigung 
der Beteiligten einzustellen, wenn der Antragsteller dies begehrt oder die 
Einschaltungsgebühr nicht in angemessener Frist erlegt, wenn ein Dritter die 
Urkunde dem Gericht vorlegt oder auf andere Weise deren Innehabung nachweist 
oder wenn die Angaben des Antragstellers (§ 3 Abs. 2) sich nachträglich als unrichtig 
erweisen. 

(2) Anmeldungen Dritter sind zu prüfen, wenngleich sie nach Ablauf der 
Aufgebotsfrist, jedoch vor Fassung des Beschlusses über die Kraftloserklärung bei 
Gericht einlangen. Der Antragsteller ist von jeder Anmeldung zu benachrichtigen. 
Wegen Versäumung der Anmeldungsfrist findet eine Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand nicht statt. 

(3) Meldet sich der Inhaber und legt er die Urkunde vor, so ist dem Antragsteller vor 
Einstellung des Verfahrens die Einsicht der Urkunde binnen einer angemessenen 
First zu gestatten. Sonst ist zu diesem Zweck auf Antrag dem Inhaber die Vorlage 
der Urkunde an das aufbietende Gericht oder das Gericht des Ortes, an dem die 
Urkunde sich befindet, aufzutragen. Legt der angebliche Inhaber die Urkunde oder 
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einen ausreichenden Nachweis der Innehabung nicht vor, so ist seine Anmeldung 
nicht weiter zu berücksichtigen. 
 
Zweite Anfrage 
 
§ 11. (1) Nach Ablauf der Aufgebotsfrist hat das Gericht auf Antrag des 
Antragstellers den Verpflichteten zu befragen, ob nicht seit Beantwortung der ersten 
Anfrage auf Grund der Urkunde eine Leistung bewirkt oder eine Änderung der 
Urkunde (Umtausch, Umschreibung) vorgenommen worden ist. Die Anfrage 
unterbleibt, wenn eine nach Ablauf der Aufgebotsfrist ausgestellte glaubwürdige 
Erklärung des Verpflichteten über den Gegenstand der Anfrage vorgelegt wird. 

(2) Hat der Verpflichtete die Urkunde zur Gänze eingelöst, eine Änderung daran 
(Umtausch, Umschreibung) vorgenommen oder neue Zins-, Renten- oder 
Gewinnanteilscheine ausgefolgt, so ist das Verfahren einzustellen und der 
Antragsteller davon in Kenntnis zu setzen. Der Verpflichtete haftet für die schuldhafte 
Nichtbeachtung der Zahlungssperre. 
 
Kraftloserklärung 
 
§ 12. (1) Das Gericht kann vor der Kraftloserklärung weitere Erhebungen pflegen. 
Wird der Anspruch auf die Urkunde mit Klage geltend gemacht, so ist das Verfahren 
über die Kraftloserklärung bis zur Beendigung des Rechtsstreites zu unterbrechen. 

(2) Der Beschluss, mit dem die Urkunde für kraftlos erklärt wird, hat die im § 5 Abs. 2 
Z. 1 und 2 bezeichneten Angaben und die Feststellung zu enthalten, dass die 
Aufgebotsfrist fruchtlos abgelaufen ist. 

(3) Der Beschluss ist den Beteiligten zuzustellen. Die fortlaufende Kundmachung im 
Anzeiger ist einzustellen. 
 
Wirkung der Kraftloserklärung 
 
§ 13. Der Beschluss, mit dem die Urkunde für kraftlos erklärt wird, tritt, insolange 
nicht eine neue Urkunde ausgefertigt ist, an die Stelle der für kraftlos erklärten 
Urkunde. Wer die Kraftloserklärung erlangt hat, kann unter Vorweisung des 
Beschlusses die ihm zustehenden Rechte aus der Urkunde oder auf Grund der 
Urkunde dem Verpflichteten gegenüber geltend machen oder die Ausfertigung einer 
neuen Urkunde gegen Ausfolgung des Beschlusses und Ersatz der Kosten 
verlangen. Der Verpflichtete wird durch die Leistung an diese Person insoweit befreit, 
als er durch die Leistung an den Inhaber der kraftlos erklärten Urkunde befreit 
worden wäre. 
 


